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D AS HIER ist kein besonders typisches Publikum, sagte der campesino. Er sagte 
es vor 45 Vertretern von sechs Diözesen auf der Bischofskonferenz der Nord

sierra von Peru. Er sagte es, nachdem sie ihm eine Stunde lang zugehört und ihm 
viele Fragen gestellt hatten. Er sagte es, schlagfertig wie er war, zu seiner Verteidigung ; 
denn einige hatten bemerkt, daß er vielleicht manche Lehrwahrheiten vergessen 
habe: «Ich muß auf meine Zuhörer eingehen, deshalb fallen meine Erklärungen jeden 
Sonntag anders aus. » 
Der Campesino, 32 Jahre alt, Vater von 5 Kindern, ist gewohnt zu Campesinos zu 
sprechen. Die verstehen ihn, wenn er ihnen das Bild von einem Maisfeld zeigt: Auf 
der einen Seite gut gepflegt, sauber und gut gewachsen, auf der andern Seite voller 
Gras und halb verkommen. Sie verstehen das Bild und seine Erklärung : Wie auch ein 
Kind Pflege braucht, damit es wachsen kann, und welche Verantwortung vor allem die 
Eltern trifft. Der Campesino ist gewohnt, in solchen Bildern zu sprechen, aber dies

mal hatte er Priester als Zuhörer, die anders sprechen, und deren Erklärungen nur 
zu oft an den Menschen vorbeigehen. Er sprach zu ihnen nicht in Bildern, er erzählte 
aus seinem Leben. Dies ist ein Teil der Ansprache, die er vor der Bischofs konferenz hielt : 

Zunächst war ich ungläubig 
« Tomas heiße ich. Zunächst war ich un

gläubig. Aber nachdem ich meine Finger 
in die Wunden der Ungerechtigkeiten 
gelegt hatte, die wir Campesinos er

leiden, ließ es mich nicht mehr los. 
Als Kind wuchs ich in der Jalea, in der 
Hochsteppe auf, abgeschieden von der 
Umwelt. Die Großmutter erzählte mir 
vieles. In den wenigen Wochen, in denen 
ich nur die weit entfernte Schule besu

chen konnte, lernte ich die Buchstaben 
kennen. Dann bekam ich einen kleinen 
Katechismus in die Hand. Mit dem 
Wenigen, das ich konnte, buchstabierte 
ich da: <Die Kirche lehrt.) Daraufhin 
wagte ich mich einmal in die Kirche von 
Bambamarca, in der Meinung, dort Lehre 
zu finden. Aber der Priester war weit weg 
und ich verstand nichts von dem, was 
er vor sich hinsagte. Ich schaute von 
einer Wand zur andern. Niemand sprach 
mit mir. 
Später dachte ich, wie ich es bei vielen 
Männern sah, daß vielleicht im Trinken 
die Wahrheit zu finden sei. Aber einmal 
war ich so betrunken, daß ich danach 
acht Tage lang krank war. So schien mir 
dies auch nicht das Rechte. 
Danach hörte ich, daß neue padrecitos 
(Priester) nach Bambamarca gekommen 
seien. Ich hätte sie gerne kennengelernt, 

aber niemand lud mich zu den Versamm

lungen ein. Endlich raffte ich mich auf, 
in der nächsten Ortschaft eine dieser 
Zusammenkünfte zu besuchen. Mir ge

fiel, wie verständlich man da redete und 
aus der Bibel Worte fand, die auf unser 
Leben paßten. Ich kaufte mir dann auch 
eine Bibel und las abends oft darin. Auch 
diskutierte ich gern mit allen, die ich 
unterwegs traf. 
Heute (sechs Jahre später) bereite ich 
jeden Sonntag in Bambamarca die El

tern auf die Taufe ihrer Kinder (durch

schnittlich 30 Taufen jeden Sonntag) vor. 
Auch leite ich andere Mitbrüder an, daß 
sie die Scheu verlieren und ebenfalls an 
die Campesinos weitergeben, was wir 
entdeckt haben. » 
Das Leben des Campesinos, der vor 
zehn Jahren vergebens in der Kirche 
Lehre gesucht hatte, wurde der Bischofs

konferenz zur Lehre: sie nahm Tomas 
und seine Gefährten als Gesprächs

partner an. In den Schlußfolgerungen 
wurde gefordert, der Campesino müsse 
Träger seiner Evangelisierung sein. Wir 
Ausländer aber  wir machten vier Fünf

tel der anwesenden Priester aus  spür

ten, daß wir möglichst schnell den Platz 
zu räumen haben. 

Rudi Eichenlaub, Cuajamarca ■ 
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Neue römische Bestimmungen 
im Weiherecht 

Papst Paul VI. hat durch zwei Motuproprien vom 1j. August 
1972, die einen Monat später im «Osservatore Romano»1 ver
öffentlicht wurden, das Weiherecht in großen Teilen neu geord
net. Einige dieser Bestimmungen erregten sogar in der Tages
presse ein gewisses Aufsehen. An dieser Stelle soll darauf aus 
kirchenrechtlicher Sicht eingegangen werden, weil beide Motu
proprien, besonders aber .jenes über den Diakonat, die der
zeitige kirchenrechtliche Denkweise in der römischen Kurie 
deutlich macht. 
Das Motuproprio « Ministeria quaedam» dient der Neuordnung 
der ersten Tonsur, der niederen Weihen und der Subdiakonats-
weihe in der Lateinischen Kirche. Der Papst nimmt dabei An
regungen des Zweiten Vatikanischen Konzils2 auf. Erste Ton
sur, die sogenannten niederen Weihen und die Subdiakonats-
weihe werden abgeschafft bzw. in die neuen, enger begrenzten 
«Dienstämtet» (ministeria) des Lektors und des Akolythen 
übergeführt. Auf besonderen Wunsch, der vor der Durch
führung dem Apostolischen Stuhl zur Genehmigung vorge
tragen werden muß, können allerdings regional beispielsweise 
die Ämter des Ostiariers und des Exorzisten oder auch das 
Amt des Katecheten als «Dienstämter» beibehalten bzw. neu 
eingeführt werden. Beide neuen Ämter werden nicht durch eine 
Weihe, sondern durch den Rechtsakt der Einsetzung (nicht 
«ordinatio», sondern «institutio») übertragen. 
Da die neuen Ämter nicht nur Durchgangssätzen auf dem 
Weg zum Diakonat und Presbyterat sein sollen, sie also Laien 
offenstehen, wurde logischerweise die Aufnahme in den Kleri
kerstand mit der Diakons weihe verbunden. 
Wie die alten Bezeichnungen sagen, ist der Lektor für die 
Funktionen beim Wortgottesdienst bestimmt, der Akolyth 
hingegen soll Priester und Diakon beim Altardienst unter
stützen und übernimmt damit faktisch die Funktionen des 
Subdiakons. Deshalb kann auf besonderen Wunsch seitens 
einer Bischofskonferenz der Inhaber des Akolythenamtes auch 
Subdiakon genannt werden (n. IV des Motuproprios). 
Näherhin wird für die beiden Ämter bestimmt, daß der Lektor 
das Evangelium nicht verlesen, der Akolyth das Allerheiligste 
Altarssakrament zwar aussetzen, aber nicht damit den Segen 
erteilen darf. Beide Ämter können nur von Männern über
nommen werden und geben keinen Anspruch auf Unterhalt. 
Es wird in Aussicht gestellt, daß der Ritus der Einsetzung in 
beide Ämter in Kürze erscheinen wird. 
Das Motuproprio «Ad pascendum» dürfte größere Bedeutung 
als das eben vorgestellte Motuproprio «Ministeria quaedam» 
besitzen. In diesem werden neben der Neuordnung des Dia
konates auch entscheidende Hinweise auf die Einstellung zum 
Zölibat seitens des Papstes und der römischen Kurie gegeben. 
Die jetzt getroffene neue Ordnung gründet gleichfalls auf An
regungen, die das letzte Konzil3 gegeben hatte. Ferner war 
das Motuproprio «Sacrum Diaconatus Ordinem» vom 18. 
Juni 1967 zu beachten, das den ständigen Diakonat in der La
teinischen Kirche wieder begründet hat. 
Das nun veröffentlichte Motuproprio will die näheren Einzel
heiten für die Übernahme des Diakonates regeln. Wie bereits 
erwähnt, erfolgt von nun an die Aufnahme in den Kleriker
stand durch die Diakonatsweihe. Damit ist die Inkardination in 
eine bestimmte Diözese verbunden; das bedeutet u.a. allge

meinrechtlich, daß damit die Unterhaltspflicht des Bistums 
gegenüber dem Kleriker begründet wird. 
Nach der neuen Regelung ist mit der Diakonatsweihe ein 
eigener Ritus verbunden, bei dem der Kandidat das Zölibats
versprechen leistet. Während dieses Versprechen bisher un
mittelbar vor der Subdiakonatsweihe (meistens am Vorabend 
der Weihe) nicht-öffentlich abgelegt wurde, soll dies von nun 
an in Form einer eigenen Weihe erfolgen. Das Motuproprio 
spricht, von «consecrado propria sacri caelibatus»4 und von 
einem « specialis ritus ».6 Ferner ist dieses Versprechen in der 
Form eines eigenen Ritus öffentlich zu leisten. Es wird weiter
hin in Anlehnung an frühkirchliche Bestimmungen, die sich in 
Teilen der Ostkirchen bis heute erhalten haben, festgelegt, daß 
ein verheirateter, also ständiger Diakon «unfähig» (inhabilis)6 

ist, nach dem Tod seiner Frau eine neue Ehe einzugehen. In 
diesem Zusammenhang wird schließlich gefordert, daß der 
Kandidat vor der Weihe seinem Bischof bzw. Ordensobern 
eine eigenhändig verfaßte und unterzeichnete Erklärung zu 
überreichen hat, in der bezeugt werden muß, daß die Weihe 
freiwillig empfangen wird. Nach den neuen Bestimmungen 
kann die Diakonatsweihe erst nach Vollendung des 21. Lebens
jahres empfangen werden, bei Kandidaten, die die Priester
weihe empfangen wollen, erst nach Abschluß eines theologi
schen Studiums (n. I, b und n. VII, a). Die Verpflichtung zum 
Stundengebet erwächst mit dem Empfang der Diakonatsweihe 
bei Kandidaten, die zu Priestern geweiht werden wollen. Für 
die ständigen Diakone wird die Verrichtung eines Teiles des 
Stundengebetes als angemessen bezeichnet (n. VIII). 

Lösen Rechtsverordnungen Probleme? 
Vor einer Würdigung beider Motuproprien ist zunächst ein
mal festzuhalten, daß in beiden ausdrücklich erwähnt wird, 
vor ihrem Erlaß seien die Bischofskonferenzen konsultiert 
worden. Hinter vorgehaltener Hand - wie üblich - kann man 
jedoch nunmehr hören, daß zumindest bei der Bischofskon
ferenz der Bundesrepublik die neuen Anordnungen auf Über
raschung und Unwillen gestoßen sind. Angeblich soll auch ein 
Protest in Rom erfolgt sein. 
Hier ist nun nicht der Ort für Proteste, wohl aber für Feststel
lungen, die gegenüber beiden Motuproprien, vorrangig zu 
«Ad pascendum», zu machen sind. Die Neuordnung des 
Weiherechtes ist seit längerem überfällig. Zu Recht erinnern 
beide Motuproprien an das letzte Konzil. Die sogenannten 
niederen Weihen, deren Übertragungsriten wohl seit geraumer 
Zeit bei Betroffenen und Zuschauern nur noch ein verlegenes 
Lächeln ob ihrer Überholtheit hervorgelockt haben, sind ab
geschafft worden. Sicher, auch hierbei tut man sich in Rom 
mit der Tradition schwer. Bischofskonferenzen, die dies wün
schen, können die alten Riten weiterhin für ihre Region bei
behalten. Insgesamt beurteilt, ist die Neuregelung jedoch ver
nünftig und dürfte den Vorstellungen der Liturgiker entspre
chen. Diese Durchforstung sollte deshalb im großen ganzen 
Zustimmung finden. 
Anders verhält es sich ohne Zweifel bei einigen Neuregelungen • 
im Motuproprio über den Diakonat. Zunächst einmal wird 
man es in weiten Teilen der Kirche mit absolutem Unverständ
nis aufnehmen, daß ein ständiger Diakon nach dem Tod der 
Frau nicht wieder heiraten darf. Sicher, es gibt da altehrwürdige 
Bestimmungen in der Kirche. Aber sie stammen eben aus 
grauen Vorzeiten, in denen die Ehe und geschlechtliche Vor
gänge gänzlich anderen Bewertungen unterworfen waren als 
heutzutage. Im Jahre 1972 erneuert, muß eine solche Bestim
mung als hart und unmenschlich erscheinen. Ein junger Fa
milienvater, dem die Frau und Mutter seiner Kinder stirbt, 

1 «L'Osservatore Romano», 213/1972 (15. September 1972), S. 1-2. 
2 Verweis auf die Konstitution über die Heilige Liturgie n. 62. 
3 Es wird an Art. 29 der Dogmatischen Konstitution «Lumen gentium» 
erinnert. 

4 Ad pascendum, nn. VI und X. 
6 Ebd. n. VI. 
6 A. a. O. 
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kommt in eine Lage, die unter den sozialen Gegebenheiten 
unserer heutigen Welt mehr als nur Heroismus fordert. Der 
ständige Diakonat, wiedereingeführt im Jahre 1967, vermochte 
bis heute - jedenfalls in Europa - keine Attraktion zu ent
falten. Sie dürfte durch die neue Bestimmung sicher nicht 
erhöht worden sein. Es kommen einem unwillkürlich die 
Worte des Herrn bei Mt 23, 4 in den Sinn. 
Von spürbarerem Gewicht für einen Personenkreis, der trotz 
sinkender Zahlen der Berufungen zum Priesteramt von be
deutender Größe ist, dürften die neuen Regelungen bezüglich 
des Zölibatsversprechens sein. 
Durch die neuen Bestimmungen erfährt das Zölibatsverspre
chen - und damit der Zölibat - im Rechtsbereich der Kirche 
eine Aufwertung, die im Gegensatz zu seiner tatsächlichen 
Einschätzung in weiten Kreisen der heutigen Kirche zu stehen 
scheint. Durch einfache Rechtsverordnung, die weder histo
risch noch theologisch gewachsen ist, soll das Zölibatsver
sprechen aller jener, die die Priesterweihe empfangen wollen, 
auf eine höhere Ebene, ähnlich der des Gelübdes, hinauf
geschraubt werden. Ja, mehr als das: Nach den römischen 
Vorstellungen soll es eine Zölibatsweihe geben. Als Kanonist 
fragt man sich, was das alles ohne die eben erwähnten inhalt
lichen Begründungen soll. Besorgt stellt man fest, daß auf dem 
Weg von Rechtsverordnungen, die nach dem Stand der Dinge 
in beachtenswerten Teilen der heutigen Kirche keine äußere, 
ganz zu schweigen: innere Annahme erfahren werden, Vor
stellungen einer Minderheit durchgedrückt werden sollen. 
Ähnlich wie bei anderen Anordnungen Roms aus den letzten 
Jahren - man denke nur an das Fiasko, das die Enzyklika 
« Humanae vitae » erfahren hat - werden diese Bestimmungen 
mit Sicherheit zu einer weiteren Minderung des Ansehens 
römischer Anordnungen führen. Jedem Einsichtigen ist doch 

klar, daß äußerst umstrittene theologische Auffassungen nicht 
per legem durchzusetzen sind. 
Daß in Rom in der Auseinandersetzung um den Zölibat in die 
Offensive gegangen wird - allerdings selten mit theologischen 
Argumenten, sondern eben eher mit Verordnungen - ist auch 
daran sichtbar, daß selbst Weihekandidaten, die das Zölibats
versprechen in der bisherigen Form abgelegt haben, dieses 
«nach dem besonderen, neuen Ritus, der der Diakonatsweihe 
vorausgeht, noch einmal feierlich vollziehen »7 müssen. 
Nicht nur die Liturgiker, sondern auch die Kirchenrechtler 
werden mit gewisser Spannung den in Aussicht gestellten 
Ritus für die dem Zölibat eigene Weihe erwarten. Die bis
herigen Vorgänge um die Neuordnung des Weiherechtes wird 
man als einen Anschlag gegen das Rechtsempfinden vieler, die 
ihre Kirche lieben, empfinden. Hierbei ist zunächst an viele 
unserer Bischöfe und Kirchenrechtler zu denken. Es ist damit 
zu rechnen, daß eine solche Art und Weise, das ohne Zweifel 
schützenswerte Gut der priesterlichen Ehelosigkeit zu sichern, 
das Gegenteil dessen erreicht. Unnötig wurde Porzellan zer
schlagen, das nicht mehr zu kitten sein wird. Die wenigen 
jungen Männer, die heute noch an den Weihealtar treten wol
len, stehen vor einer schweren Entscheidung. Und die Kirchen
rechtler? Sie haben sich zumindest außerhalb der römischen 
Schule seit langem gegen die Auffassung gewehrt, das Zöli
batsversprechen sei ein Gelübde. Hat man das alles, nämlich 
die Argumente gegen eine solche Theorie, vergessen? 

Knut Walf, München 
DER AUTOR ist Universitätsdozent für Kirchenrecht und stellvertretender 
Leiter der Theologischen Fortbildung in Bayern. 

7 «L'Osservatore Romano» (deutsche Ausgabe) vom 22. September 1972, 
S. 8. 

DIE MISCHEHE AUF DER SYNODE 
Zwei Brennpunkte der Diskussion 

Die Schweizer Kirchen können heute über das brennende 
Problem «Ehe und Familie » in unseren Verhältnissen gar nicht 
mehr ernsthaft reden, wenn sie nicht zugleich die Mischehen
frage in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Im schweizeri
schen Durchschnitt schließt heute jeder vierte Katholik, der 
heiratet, eine Mischehe, in den Städten gar jeder dritte. Nach 
der letzten Volkszählung lebten Ende 1970 rund 350000 
christliche Ehepartner in einer Mischehe. Wenn auf jede Ehe 
durchschnittlich zwei Kinder kommen, so sind rund 700 000 
Christen vom Mischehenproblem direkt betroffen. Der heutige 
Trend verzeichnet noch eine Zunahme der Mischehenhäufig
keit. Diese Zunahme ist nicht - wie man früher gerne annahm 
oder vorgab - eine Folge des erkaltenden Glaubens oder der 
religiösen Gleichgültigkeit. Selbst in Rom hat sich in dieser 
Hinsicht eine Neuorientierung angebahnt. Das Motuproprio 
Pauls VI. «Matrimonia mixta» (Mischehen) von 1970 sieht die 
große Zahl der Mischehen nicht in der religiösen Gleichgültig
keit der Menschen von heute begründet, sondern im «inten
siveren Kontakt» der Menschen verschiedenen Glaubens und 
verschiedener Bekenntnisse untereinander, im «wachsenden 
kulturellen und gesellschaftlichen Austausch » und in der Mo
bilität der Bevölkerung durch die moderne «Industrialisie
rung ». 
In einem. Land wie die Schweiz, wo nach der jüngsten Volks
zählung 1970 49,4% katholisch, 47,8% protestantisch und je 
0,3% christkatholisch bzw. israelitisch sind, werden die Kir
chen noch zunehmend mit der Mischehe leben müssen.1 Die 
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Synode 72 stellt sich dem Problem. Es wird von ihr nicht 
wenig abhängen, ob wir für unsere besondere schweizerische 
Situation die Weichen richtig stellen für eine gerechte und 
wirksame Ordnung und Pastoral der Mischehe. 
Die von der interdiözesanen Sachkommission 5 erarbeitete 
Synoden vorlage «Leben in der Mischehe» behandelt die an
stehenden Fragen in zwei Themenkreisen: «Die christliche 
Mischehen-Gemeinschaft» und die «Kirchliche Mischehen-
Seelsorge». Mancher Vorschlag, der vielleicht noch vor zehn 
Jahren «revolutionär» getönt hätte, hört sich heute schon 
wie eine Selbstverständlichkeit an. Das Konzil trägt doch 
schon seine Früchte! Wie die in den Bistümern angelaufene 
Diskussion vermuten läßt, gibt es jedoch einige Brennpunkte, 
an denen sich die Gemüter der Synodalen und mit ihnen die 
Köpfe der Mitdenkenden und Mitbetroffenen erhitzen können. 
Auf zwei Schwerpunkte soll hiemit etwas näher eingegangen 
werden. 

I. Die « Ökumenische Trauung» 

Die Mischehen-Vorlage sagt: 

«Bei der Schließung einer Mischehe soll als sprechendes Zeichen der 
schon bestehenden Glaubensgemeinschaft eine ökumenisch gestaltete 
Trauung dienen: sei es eine katholische oder evangelische Trauung unter 
Beteiligung (Assistenz) des Pfarrers der andern Konfession, sei es 
eine sogenannte <Ökumenische Trauung-) (im engeren Sinn), in der die 

1 Meinungsumfragen bekannter demoskopischer Institute haben bei Ju
gendlichen und bei Erwachsenen ergeben, daß z.B. in Deutschland mit 
ganz ähnlicher konfessioneller Lage wie die Schweiz zwei Drittel der Ka

tholiken und Protestanten heute einer Mischehe grundsätzlich unbedenk
lich gegenüberstehen (J.G.Gerhartz, Mischehen ohne kirchliche Trauung? 
in: «Stimmen der Zeit» 181 [1968], 73-87). 
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beiden Amtsträger der bekenntnisverschiedenen Brautleute nach einer 
von den entsprechenden Kirchen vereinbarten Trauliturgie partner
schaftlich' zusammenwirken. » 

Bedenken gegen diesen Vorschlag kommen von zwei einander 
ganz entgegengesetzten Seiten. Die einen stammen hauptsächlich 
von «amtlichen Büros». Sie möchten den Ausdruck «Ökume
nische Trauung» aus dem kirchlichen Vokabular überhaupt 
streichen. Es gebe «nur entweder eine katholische oder eine 
evangelische Trauung », selbst bei Beteiligung (Assistenz) des 
Pfarrers der andern Konfession. Auch könne man sich unter 
«Ökumenischer Trauung» nichts «Klares» vorstellen. Eine 
andere Meinung kommt aus ökumenischen Gruppen. Sie sind 
der Ansicht, daß es richtig ökumenisch wäre, wenn ohne jede 
Diskriminierung einer Kirche, daher ohne jede Dispens von 
der katholischen Formpfiicht, auch eine evangelische Misch
ehen-Trauung als gültige Eheschließung betrachtet würde. 
Mehr praktische Bedenken werden in Seelsorgerkreisen Jaut : 
Wie werden wir beim zunehmenden Pfarrermangel die Bitten 
nach «Ökumenischer Trauung» erfüllen können? 

Bei Licht gesehen dürfte keiner dieser Einwände «durch
schlagen », am wenigsten der erste. Der Begriff « Ökumenische 
Trauung » dürfte durch die Massenmedien bereits ins allgemeine 
Bewußtsein gedrungen sein. Man stellt sich eine Trauung vor, 
in der die beiden Pfarrer des bekenntnisverschiedenen Braut
paares in sichtbarer Weise zusammenwirken. Der Begriff steht 
aber auch bereits in einem offiziellen Dokument, nämlich in 
den «Richtlinien für das gemeinsame Beten und Handeln der 
Kirchen in der Schweiz», die 1970 von den drei Landeskir
chen - katholischerseits vom Churer Bischof Vonderach im 
Namen der Schweizer Bischofskonferenz - unterzeichnet wur
den. Sachlich muß man sich doch fragen: Gibt es in der be
sonderen Situation eines Mischehepaares nicht eine ge
meinsame christliche Trauung? Bei einer Mischehe geht es 
um zwei bekenntnisverschiedene Partner. Schon aus diesem 
Grund, wenn der eine bewußt katholisch und der andere 
bewußt protestantisch ist, kann es weder eine schlechthin 
katholische noch eine schlechthin protestantische Trauung 
dieses Paares geben. Nach dem Verständnis der westlichen 
Kirche besteht die Eheschließung wesentlich in dem gegen
seitigen Jawort. Dieses gegenseitige Ja eines bekenntnisver
schiedenen Paares ist weder eine eindeutig katholische noch 
eine eindeutig protestantische Handlung, sondern der Bund 
zweier Christen, die in ihrem Christusglauben ihre Gemein
samkeit finden, auch wenn sie in gewissen Fragen des kirch
lichen Bekenntnisses auseinandergehen. Warum soll die kirch
liche Segnung dieses Bundes eines Mischehepaares und die 
Fürbitten der ^(gemischten) Hochzeitsgemeinde für dieses 
Brautpaar nicht auch sinnvollerweise in einer ökumenischen 
Gottesdienstfeier geschehen? 

Gewiß wiederholt und unterstreicht die Sachkommission 5 um 
der Ökumene willen den Wunsch, der schon 1967 in der Ge
meinsamen Erklärung zur Mischehenfrage von den drei Landes
kirchen ausgesprochen wurde : «Wir betrachten es als gemein
same Aufgabe, die gegenseitige Anerkennung aller in unseren 
Kirchen geschlossenen Ehen, auch der bekenntnisverschie
denen, anzustreben » (IV, 2). Die Schweizerische Bischofskon
ferenz hat in ihren aufgeschlossenen Richtlinien zu «Matri
monia mixta» erneut erklärt, daß sie sich in Rom «dafür 
einsetzen wird, daß in Zukunft alle bekenntnisverschiedenen 
Ehen als gültig anerkannt werden». Bei Mischehen eines Ka
tholiken mit einem orthodoxen Christen anerkennt Rom bereits 
die orthodoxe Trauung als gültige Eheschließungsform. Wa
rum soll in unseren Verhältnissen nicht analogerweise das 
Gleiche für katholisch-evangelische Mischehen gelten? Muß 
es den evangelischen Ehepartner und auch den evangelischen 
Amtsträger und seine Kirche nicht «stoßen», ja beleidigen, 
wenn trotz des Einverständnisses und des Willens eines 
Mischehepaares die protestantische Trauhandlung als «nich

tig» angesehen wird? Aber mit der «Ökumenischen Trauung» 
wird ein anderes Ziel verfolgt. In der Übergangszeit, da die 
Konfessionen nach dem langen Kalten Krieg erst zu einem 
brüderlichen Miteinander «erzogen» werden müssen, wird mit 
der «Ökumenischen Trauung» ein öffentliches «Zeichen» ge
setzt, durch das die Kirchen stärker als mit Worten nicht nur 
etwas von ihrer inneren Einheit sichtbar machen, sondern auch 
dem bekenntnisverschiedenen Ehepaar und nicht zuletzt 
seinen Angehörigen das Bewußtsein geben, daß ihre Kirchen 
diese Mischehe bejahen und Gottes Segen auf sie herabrufen. 

Dazu kommt noch ein anderer Grund. Wenn es schon ausdrück
licher Wunsch der Schweizerischen Bischofskonferenz («zu
sammen mit dem Papst») ist, «daß der seelsorgerliche Dienst 
an den bekenntnisverschiedenen Braut- und Ehepaaren von 
beiden Kirchen gemeinsam geleistet wird»,2 dann dürfte ge
rade die Stunde der Trauung dieses Gemeinsame dokumen
tieren. Die kurze Erfahrung mit « Ökumenischen Trauungen » 
zeigt, daß die Seelsorger beider Kirchen dadurch viel leichter 
den gemeinsamen Kontakt mit den Mischehepaaren finden und 
auch bewahren. Eine «Ökumenische Trauung» ist alles andere 
als eine verlorene Stunde. Sie wird viel Mühe und Sorge in der 
delikaten Mischehen-Betreuung ersparen können. Selbstver
ständlich wird die «Ökumenische Trauung» nicht als eiserne 
Regel, die keine Ausnahmen kennt, verstanden. Sie ist im jet
zigen ökumenischen «Lernprozeß» der Konfessionen ein 
wichtiges Mittel, hängt aber selbstverständlich ab von Zeit und 
Umständen und auch vom vorhandenen «Personal». 

II. Anerkennung der Ziviltrauung 

Die interdiözesane Vorlage befürwortet eine Empfehlung der 
Synode an die Schweizer Bischöfe, «dahin z u wirken, daß Rom 
auch ... die bloß standesamtliche Eheschließung mit katholischem 
Partner als gültig anerkennt, sofern kein kirchliches Ehehindernis 
vorliegt, beide Ehepartner nicht von einem noch lebenden Ehegatten 
ohne Zustimmung der Kirche geschieden sind und sich die Treue ver
sprechen, <bis der Tod sie scheidet)» (2. 1. 4). Eine ähnliche Emp
fehlung enthält auch die Vorlage «Ehe im Werden und in der 
Krise» der Sachkommission 6 (1.2.3.3). 

Diese Empfehlung, die über die heutige unbefriedigende Dis
penspraxis hinausführen möchte, ist erst in der letzten Redak
tion des Textes aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens aus
drücklich formuliert worden. Sie ist sozusagen eine notwen
dige Konsequenz, wenn das Dekret über den Ökumenismus 
und die Erklärung über die Religionsfreiheit des Zweiten Vati
kanischen Konzils ernstgenommen werden. Darnach hat die 
katholische Kirche in ihrer Rechtsordnung nicht nur die 
Rechte und Pflichten der Glieder der eigenen Kirche zu schüt
zen und zu achten, sondern auch die fundamentalen Rechte der 
Christen anderer Gemeinschaften und aller Menschen zu ge
währleisten. Zu diesen fundamentalen Rechten gehört das 
«natürliche Recht des Menschen auf Ehe» und auf freie 
Partnerwahl. Ein solches Recht ist in «Matrimonia mixta» in 
einer Deutlichkeit anerkannt, wie es noch in keinem amtlichen 
römischen Dokument zur Mischehenfrage bisher ausgespro
chen war.3 

Die statistischen Tatsachen der jüngsten Zeit beweisen, daß in 
der bisherigen kirchlichen Gesetzgebung, vor allem seit 1918, 
etwas nicht in Ordnung war, aber mit der bloßen Dispens
praxis von heute auch nicht in Ordnung gebracht werden 
kann. 

2 Richtlinien der Schweizerischen Bischofskonferenz zum Apostolischen 
Schreiben Papst Pauls VI. «Matrimonia mixta », II, 6 ; Motuproprio « Ma
trimonia mixta» (— MM), Nr. 14. 
3 MM, Einleitung. 
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Zahl der von Katholiken eingegangen Mischehen : 

Jahr 

beim Zivil
standsamt ein
getragene . 
Mischehen 

katholisch 
geschlossene 
Ehen 

nicht in der 
katholischen 
Kirche ge
schlossene Ehen 

absolute 
Zahlen °/r /o 

absolute 
Zahlen °/n 

absolute 
Zahlen % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Ï955 
1956 
!957 
1958 
T959 
i960 

7405 
7877 
7728 
7 965 
8 223 
8 662 
8 810 
8 863 
8 560 
8 522 
8932 

100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

3 ! 3 7 
3 2 8 3 
3 203 

3 23° 
3 335 
3 606 
3 538 
3781 
3 816 
3 738 
3 965 

42 
42 
41 
41 
41-
42 
40 

43 
45 
44 
44 

4 268 
4 5 94 
4 525 
4735 
4888 
5 056 
5 272 
5 082 
4 744 
4 784 
4.967 

58 
58 
59 
59 
59 
58 
60 
57 
55 
56 
56 

1950/60 91 547 100 38632 42 52915 58 

Aus diesem Überblick von einem Jahrzehnt ergibt sich, daß 
gegen 60% (1950-1960 = 58%) der Katholiken, die eine 
Mischehe eingingen, außerhalb ihrer Kirche heirateten und 
nach katholischem Kirchenrecht ungültig verheiratet waren.4 

In Deutschland ist die Situation fast gleich : 
Standesamtlich eingegangene Mischehen 
im Jahre 1962 
kirchlich getraute Mischehen 

r u n d 123 000 
rund 53 500 

Differenz 69 500 

Rund 56% der Mischehen mit katholischem Partner, also mehr 
als die Hälfte, wurden nicht katholisch getraut und darum als. 
kirchlich ungültige Ehen betrachtet.5 Diese unhaltbare Situation 
hat ihre Ursache in der jüngeren Entwicklung des kirchlichen 
Eherechtes, das zunehmend rigoroser, zentralistischer und 
unökumenischer wurde. 
Bis zum Jahre 1563 kannten die lateinische Kirche und bis 
1949 (!) die mit Rom unierten Ostkirchen keine rechtliche 
Formvorschrift für eine gültige Eheschließung. Der berühmte 
Brief von Papst Nikolaus I. an die Bulgaren, 866, verteidigte 
die Gültigkeit der ohne priesterlichen Segen geschlossenen Ehe. 
Ausreichend und notwendig für einen gültigen Abschluß ist 
nach ihm die nach außen erkennbare Ehewillenserklärung der 
Ehepartner. Das ist die Ansicht der lateinischen Kirche wäh
rend des gesamten Mittelalters. Sie verlangte zwar die Ehe
schließung in einer öffentlichen, von Sitte und Gesetz ge
ordneten Form, kannte aber keine allgemein-rechtliche Form
vorschrift zur Gültigkeit. 
Einen Wendepunkt brachte das Konzil von Trient. Wie schon 
Martin Luther dreißig Jahre zuvor im Kampf gegen «heimliche 
Verlöbnisse» eine öffentliche - Eheschließung verlangte, und 
zwar zur Gültigkeit der Ehe6 - die Gemeinde muß nachweisbar 
wissen, ob Hans und Grete verheiratet sind - , so legte auch das 
Konzil von Trient 1563 aus Gründen der Ordnung und Sitte 
und gar nicht aus konfessionellen Gründen eine für die Gültig
keit des Eheabschlusses notwendige Eheschließungsform fest. 

Die tridentinische Formvorschrift bestimmte, daß künftig alle Getauften 
ihre Ehewillenserklärung vor dem Pfarrer und zwei oder drei Zeugen ab-

4 J. Candolfi, Mischehen in der Schweiz, in : « Orientierung », 15. April 
1963, S. 73-75. Ebenso in: «Choisir», Nr. 40, Februar 1963,.16—18. 
6 «Stimmen der Zeit» 181 (1968), 77. 
6 «Weil die Ehe ein öffentlicher Stand ist, der öffentlich vor der Gemeinde 
soll angenommen und bekannt werden, ist's billig, daß er auch öffentlicher-
weise gestiftet und angefangen werde mit Zeugen, die solches beweisen 
können, weil Gott spricht: < Alle Sachen sollen bestehen in zwei oder dreier 
Mundo» (Von Ehesachen, 1530). 

legen mußten. Befreit davon waren jedoch all jene, die an einem Ort ihren 
Wohnsitz hatten, wo das Dekret nicht öffentlich verkündet worden war, 
was begreiflicherweise in den protestantischen Gebieten und in England 
der Fall war. Nach Ansicht mancher Kirchenrechtler waren an das Gesetz 
auch jene Eheschließungen nicht gebunden, bei denen wenigstens einer der 
beiden Ehepartner vom Gesetz frei war. Dies traf besonders häufig bei 
Mischehen zu, was mit den Jahren zur Folge hatte, daß die gewünschte 
Sicherheit hinsichtlich des Bestehens der Ehe und ihrer Gültigkeit nicht 
erreicht wurde. Im Gegenteil. 

Um aber möglichst gültige Ehen zu schaffen, erließ Rom ver
schiedene Sonderbestimmungen. In der sogenannten «Decla
ratio Benedictina» traf Benedikt XIV. 1741 eine Sonderrege
lung für die niederländischen General staaten. Die Ehe eines 
Katholiken mit einem nichtkatholischen Christen war gültig, 
auch wenn sie ohne Einhaltung der katholischen Formpflicht 
eingegangen war, sofern kein anderer Nichtigkeitsgrund vor
lag. Diese Vergünstigung wurde in der Folgezeit auf andere 
konfessionell gemischte Gebiete der alten und neuen Welt aus
gedehnt. Im 19. Jahrhundert ergingen ähnliche Sonderbestim
mungen für einzelne deutsche und schweizerische Bistümer wie 
Köln, Münster, Basel, St. Gallen usw. Die vielen Ausnahmen 
und Sonderregelungen brachten selbst wieder eine große 
Rechtsunsicherheit wie auch Rechtsverschiedenheit mit sich, 
was sich mit der einsetzenden «Menschenwanderung» infolge 
der Industrialisierung mit jedem Jahr verstärkte. Man mußte 
wieder mehr vereinheitlichen. Die Konstitution «Provida» 
Pius' X. brachte 1906 ein einheitliches Recht für ganz Deutsch
land. Bei Mischehen wurde die tridentinische Trauungsform 
nur zur Erlaubtheit, nicht mehr zur Gültigkeit des Eheab
schlusses gefordert. Auf Wunsch der ungarischen Bischöfe 
wurde die Konstitution im Jahre 1909 auf das konfessionell 
stark gemischte Ungarn ausgedehnt. 

Für die übrigen Gebiete der lateinischen Kirche schrieb Rom im 
Dekret «Ne temeré» 1908 die Einhaltung der tridentinischen 
Trauungsform vor. Diese Verschärfung löste nicht überall 
Freude aus. 

Das Bistum St. Gallen z.B. stellte in Rom das Gesuch, «nicht kirchlich ge
schlossene Ehen für unsere Diözese auch fürderhin als gültig zu betrach
ten ». Das Gesuch wurde vom Apostolischen Stuhl ablehnend beschieden, 
was die St. Galler Diözesanleitung zur Äußerung veranlaßte: «Es wird 
großen Seeleneifers, großer Wachsamkeit und Klugheit bedürfen, um die 
heilsamen Folgen dieses Entscheides zu erzielen und gegenteilige zu ver
hüten. » 

Der neue «Codex juris canonici» von 1918, der im Zeichen 
eines absoluten Zentralismus stand, widerrief sämtliche Ver
günstigungen und schuf jenes einheitliche Mischehenrecht, an 
dessen unheilsamen Folgen die konfessionell gemischten Ge
biete bis heute leiden und von denen sie sich nach fünfzig
jähriger Erfahrung im Namen der Ökumene und der Reli
gionsfreiheit wieder befreien möchten. Es schuf nämlich mehr 
ungültige als gültige Ehen und wurde den Gewissen der 
Mischehenpartner nach heutiger Auffassung nicht gerecht. 

An die katholische Trauungsform war jeder Gläubige ge
bunden, der in der katholischen Kirche getauft worden war, 
unabhängig davon, ob er sich nachträglich in irgendeiner 
Form von ihr trennte oder nicht (Canon 1099 § 1 und 1070). 
Immerhin wurde für Kinder aus Mischehen, die selber wieder 
eine Mischehe eingingen, ein Sonderparagraph geschaffen. 
Kanon 1099 § 2 Absatz 2 befreite nämlich die Kinder aus Misch
ehen, die zwar in der katholischen Kirche getauft, aber im 
nichtkatholischen Glauben oder ohne Konfession und Re
ligion aufgewachsen waren und mit einem Nichtkatholiken die 
Ehe schlössen, von der katholischen Trauungsform. Hier hatte 
das Kirchenrecht noch nicht alle Psychologie verdrängt. Aber 
selbst diese letzte Ritze wurde auf Drängen der katholischen 
Ehegerichte «aus Gründen der Rechtssicherheit» (!) noch ge
schlossen. Mit Dekret vom 1. August 1949, dem Festtag von 
Petri Kettenfeier, wurde § 2 Absatz 2 aufgehoben. Ab 1949 
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